
 
Der Regionaldirektor 

 
 
 

Drucksache Nr.:  12/0106 14.05.2010 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 10.06.2010 2.2 
Verbandsversammlung beschließend 21.06.2010 2.2 
 
 
Betreff: Ausschreibung der Stelle der Direktorin bzw. des Direktors des 

Regionalverbandes Ruhr (RVR) 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Verbandsversammlung stimmt dem beiliegenden Text einer Stellenausschreiung für die 
Stelle der Regionaldirektorin / des Regionaldirektors beim RVR zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich 
Gabryszczak, Torsten Bereich 2 Wirtschaftsführung 
Akt.zeichen 
7-1-452/10 

Remy, Christiane 
  

 
 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss Beratungs- 
ergebnis □ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
1.  keine 
 
 

  

2.       € 

Aufwand 201  

a) Deckung aus: 
 

        

 Kostenstelle 

 
 

       

Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 201  

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:       €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:       €/a 

 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Heinz-Dieter Klink 
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Begründung: 

Herr Regionaldirektor Heinz-Dieter Klink ist gem. § 16 Abs. 1 RVRG durch Beschluss der 

Verbandsversammlung am 28.02.2005 für die Dauer von 6 Jahren, also bis zum 28.02.2011, 

zum Geschäftsführer / Direktor des Regionalverbandes Ruhr (RVR) gewählt worden. Soweit 

eine Wiederwahl nicht in Betracht kommt, ist die Stelle gem. § 71 Abs. 2 GO NRW öffentlich 

auszuschreiben.  

Die Wahl der Regionaldirektorin bzw. des Regionaldirektors kann nach § 71 Abs. 2 GO NRW 

frühestens sechs Monate vor Freiwerden der Stelle, rückgerechnet vom 28.02.2011 also 

frühestens am 01.09.2010 erfolgen. Da die für das erste Quartal 2011 geplante Sitzung der 

Verbandsversammlung erst im März 2011 liegen wird, muss die Wahl somit entweder in der 

Sitzung der Verbandsversammlung am 27.09.2010 oder spätestens am 13.12.2010 erfolgen.  

Für den Beschluss über die Ausschreibung ergibt sich danach, dass dieser entweder in der 

Sitzung der Verbandsversammlung am 21.06.2010 oder 27.09.2010 gefasst werden muss.  

Wenn der mögliche Entscheidungsspielraum frühzeitig genutzt werden soll, ergibt sich der 

auf der Festlegung von 2004 vorgesehene Anzeigentext. 


